
EINSCHRÄNKUNGEN FÜR 
UNGEIMPFTE WÄREN 

RECHTLICH MÖGLICH" 
Arbeitsrechtsexpertin MONIKA STURM von fwp 
gibt Antworten auf die drängendsten Fragen von 
Arbeitgebern im Zeichen der Coronapandemie. 

ungeimpfter Arbeitnehmer von Perso-
nen, die der Risikogruppe angehören, 
ferngehalten werden. Das kann der 
Arbeitgeber aber natürlich nur, wenn er 
weiß, oh ein Arbeitnehmer geimpft ist 
oder nicht. Daher wird von Experten 
überwiegend die Meinung vertreten, 
dass Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber 
Auskunft erteilen müssen, oh sie geimpft 
sind oder nicht. 

TREND: Zur aktuell drängendsten 
Frage: Kann der Arbeitgeber von seinen 
Arbeitnehmern verlangen, dass sie sich 
gegen Corona impfen lassen? 
MONIKASTURM: Hier prallen unter-
schiedliche Interessen aufeinander. Auf 
der einen Seite ist da das Recht der 
Arbeitnehmer auf körperliche Integrität, 
auf der anderen Seite steht die Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers gegenüber 
seinen Mitarbeitern. Derzeit gibt es in 
Bezug auf die Coronaimpfung keine 
generelle Impfpflicht. Ohne gesetzliche 
Grundlage kann der Arbeitgeber auch 
nicht verlangen, dass sich der Arbeitneh-
mer impfen lässt. Nach dem Epidemie-
gesetz können jedoch einzelne Berufs-
gruppen zur Impfling verpflichtet wer-
den. Da wären die Arbeitnehmer dann 
sehr wohl dazu verpflichtet, sich impfen 
zu lassen. In mehreren Bundesländern 
gilt bereits de facto eine Impfpflicht für 
neu eintretendes Personal im Gesund-
heitsbereich, wie etwa in der Steiermark, 
Niederösterreich, Tirol und Wien. 

status fällt unter die Gesundheitsdaten 
und somit unter die sensiblen Daten, die 
einem besonderen Schutz unterliegen. 
Aber auch aus datenschutzrechtlicher 
Sicht besteht ein "berechtigtes Interesse" 
an der Bekämpfung bzw. Hintanhaltung 
von Covid-19 im Unternehmen, weshalb 
diese Daten zumindest während der 
Pandemie verarbeitet werden dürfen. 

Welche Rechtsfolgen hat es, wenn ein 
Arbeitnehmer oder ein Bewerber die 
Fragen nach seinem Impfstatus w ahr-
heitswidrig beantwortet? Das absichtli-
che Verschweigen oder die wahrheits-
widrige Angabe des Impfstatus oder die 
Vorlage einer gefälschten Bescheinigung 
kann einen Entlassungsgrund darstellen. 

Das heißt, Fragen nach dem Gesund-
heitszustand von Mitarbeitern sind 
rechtlich zulässig? Ist das nieht dasselbe 
w ie die Frage nach einer Schwanger-
schaft bei Bewerberinnen? Die Interes-
sen des Arbeitgebers hinsichtlich der 
Frage nach dem Coronaimpfstatus über-
wiegen das Interesse des Arbeitnehmers 
am Schutz seines Rechts auf körperliche 
Integrität, da eine Gefahr für Leih und 
Lehen besteht Das überwiegende Inter-
esse des Arbeitgebers an der Erkundi-
gung nach dem Impfstatus ergibt sich im 
Gegensatz etwa zu einer Schwanger-
schaft aus der Abklärung bezüglich des 
hochinfektiösen, meldepflichtigen Co-
vid-19-Virus, das auch lebensgefährlich 
sein kann, und dem betrieblichen Inter-
esse, eine Ansteckung im Betrieb zu 
reduzieren und Krankheitsausfälle zu 
vermeiden. Auch der Schutz von Kunden 
und anderen Dritten im Unternehmens-
kontext gilt als betriebliches Interesse. 
Kein berechtigtes Interesse des Arbeitge-
bers liegt jedoch hei anderen, harmlose-
ren Erkrankungen von Mitarbeitern bzw. 
Bewerbern vor. Entsprechende Fragen 
wären daher unzulässig. 

Heißt das, der Arbeitgeber kann die Ein-
stellung von Bewerbern vom Impfstatus 
abhängig machen? Ja. Der Impfstatus ist 
kein gesetzlich geschütztes Diskriminie-
rungsmerkmal. Der Arbeitgeber darf die 
Bewerberauswahl auf Geimpfte be-
schränken. So wie er beispielsweise auch 
sagen kann, dass er etwa nur Schwarz-
haarige oder Hundeliebhaber einstellt. 

Wie sehen Sie die vielfach diskutierten 
Einschränkungen für Ungeimpfte? 
Rechtlich wären Einschränkungen für 
Ungeimpfte aus meiner Sicht möglich. 
Eine Differenzierung zwischen Geimpf-
ten und Ungeimpften ist zulässig, sofern 
diese sachlich begründet werden kann, 
wovon im Hinblick auf den Schutz von 
Leib und Lehen auszugehen sein wird. 

Darf der Arbeitgeber seine Arbeitneh-
mer überhaupt nach dem Impfstatus 
fragen? Zwar ist ein ausdrückliches 
derartiges Fragerecht des Arbeitgebers 
gesetzlich nicht vorgesehen. Allerdings 
unterliegt der Arbeitgeber der Fürsorge-
pflicht, d. h. er muss dafür sorgen, dass 
alle Mitarbeiter bestmöglich geschützt 
sind. In Betrieben, in denen ungeimpfte 
Arbeitnehmer beschäft igt sind, sind ent-
sprechende weiter reichende Schutzmaß-
nahmen notwendig. So müsste etwa ein 

Darf ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter 
kündigen, wenn er sich nicht impfen 
lässt? Grundsätzlich gilt in Österreich das 
Prinzip der Kündigungsfreiheit. Der Ar-
beitgeberhat demnach jederzeit - natür-
lich unter Einhaltung der relevanten Kün-
digungsfristen und -tennine - das Recht, 
ein Dienstverhältnis ohne Angabe von 
Gründen zu beenden, somit auch, wenn 
sich Arbeitnehmer nicht impfen lassen 
wollen. Der Arbeitnehmer hat jedoch die 
Möglichkeit, die Kündigung anzufechten. 
Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass 

Was gilt es dabei aus datensehutzrechfli-
eher Sieht zu berücksichtigen? Der Impf-
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die Kündigung den Betreffenden erheb-
lich schädigen würde, etwa weil mit einer 
langen Arbeitsplatzsuchdauer zu rechnen 
ist oder erhebliche Gehaltseinbußen dro-
hen, muss der Arbeitgeber die Kündigung 
begründen, wobei die Tatsache allein, dass 
sich der Arbeitnehmer nicht impfen las-
sen will, kein hinreichender Kündigungs-
grund wäre. Vielmehr hat das Gericht 
eine Interessenabwägung zwischen dem 
Interesse des Arbeitgebers an der Reduk-
tion des Ansteckungsrisikos und dem In-
teresse der Ungeimpften an körperlicher 
Integrität vorzunehmen. Dabei ward zu 
berücksichtigen sein, dass der Arbeitgeber 
mit der Anwendung der 3G-Regel am 
Arbeitsplatz oder sonstigen Anpassungen 
der Arbeitsumstände, etwa durch ein 
separates Büro ohne Kontakt zu anderen 
Personen, ein ähnlich effizientes und ge-
linderes Mittel hat Verstößt der Arbeit-
nehmer gegen solche Auflagen, setzt er 
aber wohl jedenfälls einen Kündigungs-
grund und kann möglicherweise sogar 
entlassen werden. 

Gilt das auch, wenn eine gesetzliehe 
Impfpflicht besteht? Besteht eine ge-
setzliche Impfpflicht und verweigert 
der Arbeitnehmer die Impfling den-
noch, so macht er sich für seine beruf-
lich ausgeübte Tätigkeit unfähig. In 
dem Fall hätte der Arbeitgeber wohl 
sogar das Recht, ihn wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit zu entlassen. Zu-
nächst ist jedoch zu prüfen, oh es für 
den betroffenen Arbeitnehmer eine 
Tätigkeit im Unternehmen gibt, die 
auch ohne Impfung für alle Beteiligten 
gefahrlos ausgeüht werden kann. Ist 
dies nicht möglich, so wäre die Verwei-
gerung der Impfling wohl ein Entlas-
sungs- bzw. jedenfälls ein Kündigungs-
grund. Es ist jedoch zu beachten, dass 
all diese Überlegungen zur Kündigung 
im Zusammenhang mit der Corona-
impfung erst ausjudiziert werden 
müssen. Noch fehlt einschlägige Recht-
sprechung, weshalb in dieser Hinsicht 
derzeit noch eine gewisse Rechtsun-
sicherheit herrscht. 

Können ungeimpfte Mitarbeiter nicht 
einfach ins Homeoffice geschickt wer-
den? Nein, zumindest nicht einseitig. 
Homeoffice muss grundsätzlich immer 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer vereinbart werden. Eine Ausnahme 
wäre jedoch etwa, wenn es bereits eine 
entsprechende vertragliche Regelung 
gibt oder der Arbeitnehmer der Risiko-
gruppe angehört und nicht im Betrieb 
beschäftigt werden kann. 

Immer häufiger wollen Kunden nur von 
geimpften Personen betreut werden. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
haben Arbeitgeber kein Recht, ihren 
Kunden mitzuteilen, ob und welche 
ihrer Mitarbeiter geimpft sind. Im Übri-
gen würde es auch gegen den Daten-
schutz verstoßen, wenn der Arbeitgeber 
Informationen über den Impfstatus von 
Mitarbeitern an andere Mitarbeiter 
weitergeben würde. 

Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
EntgeltfbrtzahIung, wenn er die Imp-
fling verweigert und dann an Corona 
erkrankt? Insoweit keine gesetzliche 
Impflicht besteht, ja, da kein rechts-
widriges Handeln vorliegt 

Muss der Arbeitgeber Mitarbeiter ge-
hen lassen, wenn der Impftermin in die 
Arbeitszeit fallt? Ja, wenn sich der Ar-
beitnehmer den Termin nicht aussuchen 
kann. Es handelt sich dann um einen 
Dienstverhinderungsgrund, der vom 
Arbeitgeber zu bezahlen ist. Kann sich 
der Arbeitnehmer den Termin hingegen 
selbst aussuchen, dann kann der Arbeit-
geber - sofern für den Arbeitnehmer 
zumutbar - auf einen Impftermin 
außerhalb der Arbeitszeit bestehen. 

Was gilt, wenn ein Arbeitnehmer auf-
grund von Nebenwirkungen der Imp-
fling ausfällt? Krankheitssymptome als 
Nebenwirkungen der Impfung sind wie 
jede andere Erkrankung zu handhaben. 

Was können Arbeitgeber tun, um die 
Inipfbereitschaft ihrer Mitarbeiter zu 
erhöhen? In der Praxis haben sich soge-
nannte Impfprämien bewährt, wie etwa 
zusätzliche Urlaubstage oder Bonus-
zahlungen, wenn sich die Mitarbeiter 
impfen lassen. Das ist auch rechtlich ge-
deckt, weil es der Gesundheitsförderung 
der Mitarbeiter dient.   
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